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Die Incoterms dienen der Auslegung von Handelsklauseln um die Durchführung des internationalen Handels zu erleichtern und
die Gefahr von Missverständnissen zwischen Verkäufer und Käufer zu verringern. Die Incoterms regeln ausschließlich das
Verhältnis zwischen diesen Partnern in bestimmten Punkten des Kaufvertrages, wobei die Nennung der verwendeten Fassung
grundsätzlich empfohlen wird. In einigen Klauseln wird das Thema Versicherung direkt in den Incoterms angesprochen, in der
Mehrzahl nicht. Für beide Fälle steht Ihnen die OSKAR SCHUNCK KG mit Rat und Tat zur Verfügung.

Exportfrei- Importfrei- Transport- Lieferort Gefahrübergang Kostenübergang Transport-
machung machung vertrag V->K V->K Versicherung V

EXW K K K Werk des V Lieferort
FCA V K K Ort der Übergabe an den Frachtführer Lieferort
FAS V K K Längsseite Schiff im Verschiffungshafen Lieferort
FOB V K K Schiff im Verschiffungshafen Schiffsreling
CFR V K V Schiff im Verschiffungshafen Schiffsreling Bestimmungshafen
CIF V K V Schiff im Verschiffungshafen Schiffsreling Bestimmungshafen Mindest-

deckung
CPT V K V Ort der Übergabe an den 1. Frachtführer Lieferort Bestimmungsort
CIP V K V Ort der Übergabe an den 1. Frachtführer Lieferort Bestimmungsort Mindest-

deckung
DAF V K V Bestimmungsort an der Grenze Bestimmungsort
DES V K V Schiff im Bestimmungshafen Schiff im Bestimmungshafen
DEQ V K V Kai des Bestimmungshafens Kai des Bestimmungshafens
DDU V K V Bestimmungsort Bestimmungsort
DDP V V V Bestimmungsort Bestimmungsort

V=Verkäufer / K=Käufer E=Abholklausel F=Haupttransport vom Verkäufer nicht bezahlt C=Haupttransport vom Verkäufer bezahlt D=Ankunftsklauseln

SCHUNCKS – mehr als nur versicherthttp://www.schuncks.de



Verkäufer Carrier Landes- Hafen Hafen Zoll Käufer
grenze

Verkäufer Carrier Landes- Hafen Hafen Zoll Käufer
grenze

EXW – ab Werk –

Gefahrtragung des Verkäufers
Kostentragung des Verkäufers

Gefahrtragung des Käufers
Kostentragung des Käufers

Versicherungspflicht des Verkäufers

CPT – frachtfrei –

FCA – frei Frachtführer –

FAS – frei Längseite Schiff –
DAF – geliefert Grenze –

DES – geliefert ab Schiff –

DEQ – geliefert ab Kai (verzollt) –

DDU – geliefert unverzollt –

DDP – geliefert verzollt –

FOB – frei an Bord –

CFR – Kosten und Fracht –
Löschkosten, falls bei Abschluß Seefrachtvertrag erhoben

Löschkosten, falls bei Abschluß Seefrachtvertrag erhoben

empfohlen empfohlen

CIP – frachtfrei versichert –
empfohlen

Darstellung der Gefahr- und Kostentragungen und der Versicherungspflicht nach den Incoterms 2000

Einzelheiten sind den Bestimmungen der Incoterms-Klauseln 
zu entnehmen. Grundsätzlich gilt deren Wortlaut.

CIF – Kosten, Versicherung, Fracht –

SCHUNCKS – mehr als nur versicherthttp://www.schuncks.de


